
AVBayRDG: § 21 Prüfung

§ 21  Prüfung 
 
(1) Durch die Prüfung soll ermittelt werden, ob die zu prüfende Person die zur Führung eines 
Unternehmens, das eine Genehmigungsleistung erbringt, erforderliche fachliche Eignung besitzt.

(2) 1Der Prüfungsstoff ist den in § 22 genannten Stoffgebieten zu entnehmen. 2Soll Krankentransport oder 
Patientenrückholung Unternehmensgegenstand sein, bezieht sich die Prüfung zusätzlich auf die in den 
Anlagen 1 bis 3 der Bayerischen Rettungssanitäterverordnung (BayRettSanV) genannten Stoffgebiete. 
3Sollen Notfallrettung oder arztbegleiteter Patiententransport Unternehmensgegenstand sein, bezieht sich 
die Prüfung zusätzlich auf die in den Anlagen 1 bis 3 der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter genannten Stoffgebiete.

(3) 1Die in Abs. 2 Satz 2 und 3 genannten Kenntnisse sind nachgewiesen, wenn die zu prüfende Person, 
sofern Notfallrettung oder arztbegleiteter Patiententransport Unternehmensgegenstand sein soll, eine 
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung „Notfallsanitäterin“ oder „Notfallsanitäter“ oder, sofern 
Krankentransport oder Patientenrückholung Unternehmensgegenstand sein soll, die Qualifikation nach der 
Verordnung über die Tätigkeit als Rettungssanitäter oder der Bayerischen Rettungssanitäterverordnung 
besitzt und dem Prüfungsausschuss die entsprechenden Urkunden oder Zeugnisse vorlegt. 2Besitzt sie als 
Unternehmer nicht die genannten Kenntnisse, hat eine für die Führung der Geschäfte bestellte Person 
diese nachzuweisen.

(4) Können die Urkunden oder Zeugnisse nicht vorgelegt werden, setzt der Prüfungsausschuss die Prüfung 
aus.


